
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Rauschenberg, Gemarkung Rauschenberg 
 

35. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

im Bereich „Am Elbesberg“ 
 
 
 
 
 
(1) Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellung-
nahmen mit Hinweisen und Anregungen (Frist bis zum 18.12.2020). 
 

(2) Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinwei-
sen und Anregungen (Frist bis zum 19.11.2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rauschenberg und Wettenberg, den 06.01.2022 
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Stellungnahmen mit Anregungen 

Deutsche Telekom Technik GmbH (03.12.2020) 
EAM Netz GmbH (14.12.2020) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (04.12.2020) 
Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf (22.12.2020) 
Regierungspräsidium Gießen (14.12.2020) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (07.12.2020) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 

Abwasserverband Stadtallendorf-Kirchhain (26.11.2020) 
Amt für Bodenmanagement Marburg (07.12.2020) 
Avacon Netz GmbH (18.11.2020) 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(18.11.2020) 
Gemeindevorstand der Gemeinde Gilserberg (18.11.2020) 
Jägervereinigung Marburg e.V. (14.12.2020) 
Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung der Industrie- und Han-

delskammer Kassel-Marburg und der Handwerkskammer Kassel (14.12.2020) 
Landesbetrieb Bau- und Immobilien Hessen (19.11.2020) 
Magistrat der Stadt Wetter (Hessen) (25.11.2020) 
TenneT TSO GmbH (20.11.2020) 
PLEdoc GmbH (27.11.2020) 
Wasserverband Lahn-Ohm (27.11.2020) 
Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke (07.12.2020) 
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (27.11.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

Bürger 1 (17.12.2020) 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB 
 
Stellungnahmen mit Anregungen 

HessenForst, Forstamt Burgwald (22.10.2021) 
Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf (22.11.2021) 
Regierungspräsidium Gießen (16.11.2021) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 

Amt für Bodenmanagement Marburg (29.10.2021) 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(12.10.2021) 
Hessen Mobil, Straßen und Verkehrsmanagement Dillenburg (09.11.2021) 
Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung der Industrie- und Han-

delskammer Kassel-Marburg und der Handwerkskammer Kassel (19.11.2021) 
Landesbetrieb Bau- und Immobilien Hessen (13.10.2021) 
Magistrat der Stadt Kirchhain (14.10.2021) 
Magistrat der Stadt Stadtallendorf (18.10.2021) 
Magistrat der Stadt Wetter (Hessen) (14.10.2021) 
PLEdoc GmbH (27.10.2021) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (08.11.2021) 
Wanderverband Hessen e.V. (07.11.2021) 
Wasserverband Lahn-Ohm (01.11.2021) 
Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke (19.10.2021) 
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (15.11.2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

Im Rahmen der Entwurfsoffenlegung sind keine Stellungnahmen von der Öffentlich-
keit eingegangen.  
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Beschlussempfehlung 
 
Feststellungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 und 2 BauGB und der Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
und 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen 
werden als Stellungnahmen der Stadt Rauschenberg und somit als Abwägung 
i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB beschlossen. 

 
(2) Die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes wird festgestellt und die Begrün-

dung hierzu gebilligt. 
 
(3) Die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes ist dem Regierungspräsidium 

Gießen gemäß § 6 Abs. 1 BauGB zur Genehmigung vorzulegen. 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (03.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wurden zur 
weitergehenden Berücksichtigung durch den Bauherrn bereits zum Entwurf in 
die Begründung zur Flächennutzungsplan-Änderung aufgenommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 



35. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Am Elbesberg“      Seite 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zum Schreiben der Deutsche Telekom Technik GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Am Elbesberg“      Seite 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAM Netz GmbH (14.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wurden zur weiterge-
henden Berücksichtigung durch den Bauherrn bereits zum Entwurf in die Be-
gründung zur Flächennutzungsplan-Änderung aufgenommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
Zu 2 und 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

1. 

2. 
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3. 
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Anlage 1 zum Schreiben der EAM Netz GmbH 
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Anlage 2 zum Schreiben der EAM Netz GmbH 
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Anlage 3 zum Schreiben der EAM Netz GmbH 
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Anlage 4 zum Schreiben der EAM Netz GmbH 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (04.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird ent-
sprochen und es wurden bereits zum Entwurf ergänzende Ausführungen in die 
Begründung zur Flächennutzungsplan-Änderung aufgenommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Durch die geplante Nutzungsänderung wird sich keine signifikante 
Veränderung des Verkehrsaufkommens ergeben. Geplant ist, das Forsthaus als 
Bed & Breakfast-Hotel mit Reittierhaltung umzunutzen. Hierbei sollen in den beste-
henden Gebäuden fünf Gästezimmer mit einer maximalen Belegung von neun Per-
sonen und eine Mitarbeiterwohnung untergebracht werden. Die entsprechenden 
Parkplatzflächen wurden bereits hergestellt. Die Zufahrtsituation wird unverändert 
beibehalten, sodass sich das Verkehrsaufkommen wie bisher im Straßennetz verteilt. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In der Begründung zur Flächennutzungsplan-Änderung sind bereits entsprechende 
Hinweise auf die teilräumliche Lage des Plangebietes innerhalb der straßenrechtli-
chen Bauverbots- und Baubeschränkungszone enthalten. Auf Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

1. 

2. 
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Kreisausschuss des Landkreis Marburg-Biedenkopf (22.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2 bis 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen 
wird wie folgt entsprochen: 
 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung durch die Fachbereiche Bauen, Wasser- 
und Naturschutz des Kreisausschusses des Landkreises Marburg-Biedenkopf sowie 
auch seitens der Oberen Forstbehörde des Regierungspräsidiums Gießen geäußer-
ten Bedenken hinsichtlich der Betroffenheit der forst-, naturschutz-, artenschutz- und 
wasserrechtlichen Belange, insbesondere im Kontext der bereits stattgefundenen 
Eingriffe, sowie der Bedenken hinsichtlich der Legalisierbarkeit der bereits durchge-
führten Baumaßnahmen im Bereich des Flurstückes 1/3 (v.a. Anpassung des Gelän-
des durch großflächige Bodenauffüllungen mittels der Verteilung des Bodenaushu-
bes aus dem Bereich der geplanten Pferdeboxen) wurden zum Anlass eines Ab-
stimmungstermins mit den beteiligten Behörden am 29.04.2021 vor Ort genommen. 
Ziel des Gesprächs war der fachliche Austausch und die Abstimmung einer sachge-
rechten Vorgehensweise zur Schaffung zunächst der planungsrechtlichen und da-
raufhin auch der bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umnutzung des 
ehemaligen Forsthauses und der angrenzenden Grünflächen, die grundsätzlich von 
allen Beteiligten mitgetragen werden kann. 

1. 

2. 
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Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Darstellung von Sonderbauflächen 
mit der Zweckbestimmung Beherbergungsbetrieb mit Reittierhaltung bereits zum 
Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung ausgehend von der südlichen Grund-
stücksgrenze um rd. 33 m zurückgenommen wurde. Zulasten der bisherigen Darstel-
lungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes werden für diesen Bereich die 
Flächen, entsprechend der forstrechtlichen Einordnung, als Wald dargestellt. Eine 
weitergehende Zurücknahme der Sonderbauflächen wurde diskutiert, ist jedoch 
aufgrund der geplanten Nutzung nicht möglich. Die Flächen der südlichen Bereiche 
werden wieder vollständig als extensive Grünflächen hergestellt. Die geplante Schaf-
fung von temporären Abstellmöglichkeiten für Pferde, die lediglich durch Weidezäune 
abgegrenzt werden, sowie die Anpflanzung von Obstbäumen im Bereich südlich des 
ehemaligen Forsthauses wurde als naturschutzrechtlich vertretbar eingestuft, sofern 
die sachgerechte Entsorgung von anfallendem Pferdemist gewährleistet wird. Auf-
grund der teilräumlichen Zurücknahme der dargestellten Sonderbauflächen befindet 
sich der beplante Bereich nicht mehr innerhalb des Gewässerrandstreifens des süd-
östlich des Plangebietes gelegenen Gewässers. Im Übrigen wurde von der Vorha-
benträgerin bereits eine Freiflächenplanung im Sinne eines Gesamtkonzeptes für die 
künftigen Nutzungen vorgelegt.  
 
Aufgrund des bereits stattgefundenen Eingriffs wurde der Umweltbericht bereits zum 
Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung durch eine naturschutzrechtliche „worst-
case“-Betrachtung des Voreingriffszustandes ergänzt. Als Grundlage wurden ältere 
Luftbilder sowie Fotos genutzt und zum Vergleich auch die Grünflächen im unmittel-
baren Umfeld des Plangebietes herangezogen. Bei der ehemals vorhandenen Wiese 
handelte es sich nach Aussage der Behörden grundsätzlich um eine extensiv ge-
nutzte Wiese (Mähwiese), die vorrangehend nicht der Pferdenutzung unterlag. Ent-
sprechend der angestrebten Anwendung des § 35 Abs. 2 BauGB wird der natur-
schutzrechtliche Ausgleich einschließlich der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
abschließend im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auf Ebene des Bauan-
trages geregelt. Ferner wurde der Umweltbericht auch bereits durch eine arten-
schutzrechtliche „worst-case“-Betrachtung des Voreingriffszustand ergänzt. Als 
Grundlage für die erstellte faunistische Potenzialabschätzung einschließlich eines 
artenschutzrechtlichen Kurzgutachtens wurden die faunistischen Bestände der an-
grenzenden Flächen herangezogen. Entsprechend der angestrebten Anwendung 
des § 35 Abs. 2 BauGB wird der gegebenenfalls erforderliche artenschutzrechtliche 
Ausgleich abschließend im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auf Ebene 
des Bauantrages geregelt.  

3. 

4. 
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Um eine Eutrophierung der angrenzenden Gewässer auszuschließen, ist der durch 
die geplante Pferdehaltung/-unterbringung entstehende Pferdemist in einem Contai-
ner zu sammeln und sachgerecht zu entsorgen. Zudem ist vor Beginn weiterer Bau-
maßnahmen zum Schutz der angrenzenden Waldflächen entlang der westlichen 
Grundstücksgrenzen, Flurstücke 1/1 und 1/3, ein Bauzaun zu errichten. 
 
Schließlich handelt es sich bei dem Flurstück 1/3, Flur 31, Gemarkung Rauschen-
berg, um eine Waldwiese und somit um Wald im Sinne des Hessischen Waldgeset-
zes. Durch die in diesem Bereich stattgefundenen Eingriffe liegt aktuell bereits forst-
rechtlich eine Waldumwandlung vor. Nach Feststellung der Flächennutzungsplan-
Änderung und damit im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens 
auf der Bauantragsebene wurde durch die Untere Forstbehörde, unter Vorbehalt der 
noch einzuholenden Zustimmung der Oberen Forstbehörde des Regierungspräsidi-
ums Gießen, jedoch eine nachträgliche Genehmigung zur Waldumwandlung für die 
Flächen des Plangebietes in Aussicht gestellt. 
 
Unter Berücksichtigung der auch in einem Aktenvermerk festgehaltenen Punkte 
sowie unter Vorbehalt der auf Bauantragsebene im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens abschließend zu regelnden Sachverhalte wurden die seitens der Fachbe-
reiche Bauen, Wasser- und Naturschutz des Kreisausschusses des Landkreises 
Marburg-Biedenkopf sowie die durch die zuständigen Forstbehörden vorgebrachten 
wesentlichen Bedenken im Rahmen des Bauleitverfahrens zurückgestellt. 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In die Begründung zur Flächennutzungsplan-Änderung wird ein entsprechender 
Hinweis zur erforderlichen Abstimmung der künftigen Löschwasserversorgung auf-
genommen. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus 
grundsätzlich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 

5. 

6. 



35. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Am Elbesberg“      Seite 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Am Elbesberg“      Seite 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zum Schreiben Kreisausschuss des Landkreis Marburg-Biedenkopf 
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Regierungspräsidium Gießen (14.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wurde be-
reits zum Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung entsprochen. 
 
Im Bereich des außenliegenden Anwesens des ehemaligen Forsthauses südlich der 
Landesstraße L 3077 sowie angrenzend zur Straße Am Elbesberg ist geplant, die 
bestehenden baulichen Anlagen als Bed & Breakfast-Hotel mit gastronomischem 
Angebot und Reittierhaltung, mit insgesamt fünf Gästezimmern und einer für den 
Betriebsablauf notwendigen Mitarbeiterwohnung, umzunutzen. Für das Bed & Break-
fast-Hotel ist eine maximale Belegung von neun Personen und acht Pferden geplant. 
Im Bestand befinden sich westlich des Nebengebäudes drei Pferdeboxen. Südlich 
sowie unterhalb der Höhenlage der bestehenden baulichen Anlagen ist der Bau von 
fünf 4 x 4 m großen Pferdeboxen mit Überdachung in offener Bauweise vorgesehen.  

1. 
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Von der Vorhabenträgerin wurde zwischenzeitlich eine Freiflächenplanung im Sinne 
eines Gesamtkonzeptes für die künftigen Nutzungen vorgelegt, die auch bereits mit 
den zuständigen Fachbereichen Bauen, Wasser- und Naturschutz des Kreisaus-
schusses des Landkreises Marburg-Biedenkopf sowie mit den zuständigen Forstbe-
hörden abgestimmt wurde. Die geplanten Nutzungen auf dem Flurstück 1/3 lassen 
sich demnach in drei Bereiche einteilen. Im Bereich I ist die Errichtung einer ca. 540 
m² großen, mit Schotterrasen befestigten Bewegungsfläche geplant. Alle weiteren 
Flächen im Bereich I sollen als Grünflächen angelegt werden und es ist geplant, drei 
Apfelbäume (alte Sorte) zu pflanzen. Der Untergrund der Bereiche II und III wird 
wieder als extensive Grünfläche hergestellt. Im Bereich II sind zudem fünf temporäre 
Abstellmöglichkeiten für Pferde geplant, die lediglich durch Weidezäune abgegrenzt 
werden. Angrenzend zu den temporären Stellplätzen sind drei Reihen von Obstbäu-
men (alte Sorte) geplant, die eine Beschattungsfunktion übernehmen sollen. Im 
Bereich III ist ausschließlich das Aufstellen von Bienenkästen und das Anlegen einer 
Wildblumenwiese geplant. Schließlich ist angedacht, die bestehende Hainbuchenhe-
cke entlang des östlichen Plangebietsrandes nach Süden hin fortzuführen. Die Plan-
unterlagen wurden bereits um entsprechende Ausführungen zu den bestehenden 
und geplanten Nutzungen sowie auch zur Vereinbarkeit der Planung mit den ein-
schlägigen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In den Planunterlagen zur Flächennutzungsplan-Änderung sind bereits entsprechen-
de Hinweise auf die Lage des Plangebietes innerhalb der Trinkwasserschutzzone 
IIIB sowie auf die entsprechende Schutzgebietsverordnung enthalten. Auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus grundsätzlich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 

2. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

4. 

5. 
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Zu 6 und 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen 
zur Erstellung einer Historischen Erkundung der in der Altflächendatei enthal-
tenen Altstandorte sowie der entsprechenden Ergänzung der Planunterlagen 
wurde bereits entsprochen. 
 
Im Rahmen des vom Ingenieurbüro IGU Institut für industriellen und geotechnischen 
Umweltschutz GmbH erstellten Gutachtens zur Historischen Erkundung der Alt-
standorte Am Elbesberg 1-2, 3582 Rauschenberg, vom 20.05.2021 wurden eine 
umfängliche Behörden- und Aktenrecherche, eine Standortbegehung sowie eine 
multitemporale Luftbildauswertung vorgenommen. Ferner wurden topographische 
und geologische Karten ausgewertet. Die verfügbaren Auszüge aus dem Gewerbe-
register der Stadt Rauschenberg ergaben Nutzungen als Mülltransportunternehmen 
mit Großraumbehältern, Viehhandel und den Vertrieb von Spielautomaten bis ca. 
1972. Weitere Aktenrecherchen beim städtischen Bauamt im Hinblick auf länger 
zurückliegende und gegebenenfalls altlastrelevante gewerbliche Nutzungen oder 
besondere Vorkommnisse ergaben keinen Informationsgewinn. Bei der Unteren 
Wasserbehörde des Landkreises Marburg-Biedenkopf sind ein oberirdischer Heizöl-
tank sowie eine Kleinkläranlage aktenkundig. Sonstige gegebenenfalls umweltrele-
vante Anlagen wie AwSV-Anlagen (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen) oder Hinweise auf zurückliegende Schadensfälle lie-
gen nicht vor. Bei den angefragten Forstbehörden lagen keine Informationen zur 
Nutzungshistorie oder altlastrelevanten Begebenheiten vor. Gemäß dem Regie-
rungspräsidium Gießen sind keine Abfallentsorgungsanlagen / Deponien im Plange-
biet aktenkundig. Die multitemporale Luftbildauswertung zeigt für das Plangebiet 
keine altlastverdächtigen Auffälligkeiten wie z.B. Hinweise auf Altablagerungen. Vor 
Ort ersichtliche, durch Erdarbeiten bereits umgelagerte Böden zeigten keine orga-
noleptischen Auffälligkeiten. Entsprechend der Gesamtbefunde kommt der Gutachter 
zum Ergebnis, dass Bodenbelastungen im Plangebiet nicht abzuleiten sind. Demzu-
folge sind Gefährdungen der Wirkungspfade Boden-Grundwasser, Boden-Mensch 
und Boden-Nutzpflanze nicht gegeben. Es werden keine Kontaminationsverdachts-
flächen im Plangebiet ausgewiesen. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
Umwelttechnische Untersuchungen der Phase lla sind aus gutachterlicher Sicht 
daher nicht erforderlich.  
 
 

6. 
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7. 
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Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Aufgrund des bereits stattgefundenen Eingriffs wurde der Umweltbericht bereits zum 
Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung durch eine naturschutzrechtliche „worst-
case“-Betrachtung des Voreingriffszustandes ergänzt. Als Grundlage wurden ältere 
Luftbilder sowie Fotos genutzt und zum Vergleich auch die Grünflächen im unmittel-
baren Umfeld des Plangebietes herangezogen. Bei der ehemals vorhandenen Wiese 
handelte es sich nach Aussage der Behörden grundsätzlich um eine extensiv ge-
nutzte Wiese (Mähwiese), die vorrangehend nicht der Pferdenutzung unterlag. Ent-
sprechend der angestrebten Anwendung des § 35 Abs. 2 BauGB wird der natur-
schutzrechtliche Ausgleich einschließlich der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
abschließend im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auf Ebene des Bauan-
trages geregelt. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht demnach 
vorliegend grundsätzlich kein weiterer Handlungsbedarf. 

8. 

9. 
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Zu 10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

10. 

11. 

12. 
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Zu 13: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 14: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 15: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bei dem Flurstück 1/3, Flur 31, Gemarkung Rauschenberg, handelt es sich um eine 
Waldwiese und somit um Wald im Sinne des Hessischen Waldgesetzes. Durch die in 
diesem Bereich stattgefundenen Eingriffe liegt aktuell bereits forstrechtlich eine 
Waldumwandlung vor. Nach Feststellung der Flächennutzungsplan-Änderung und 
damit im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens auf der Bauan-
tragsebene wurde durch die Untere Forstbehörde, unter Vorbehalt der noch einzuho-
lenden Zustimmung der Oberen Forstbehörde des Regierungspräsidiums Gießen, 
jedoch eine nachträgliche Genehmigung zur Waldumwandlung für die Flächen des 
Plangebietes in Aussicht gestellt. Hierbei ist durch die Antragstellerin auch eine flä-
chengleiche Ersatzaufforstung umzusetzen, wobei sich die Stadt Rauschenberg 
bereits dazu bereit erklärt hat, der Vorhabenträgerin zur Umsetzung des forstrechtli-
chen Ausgleichs städtische Flächen in der Gemarkung Rauschenberg, Flur 30, zur 
Verfügung zu stellen. Die grundsätzliche Eignung dieser Flächen wurde durch die 
Forstbehörden bereits bestätigt. 
 
Zu 16: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Bereich des Plangebietes befinden sich vorliegend insbesondere die denkmal-
schutzrechtlich geschützten baulichen Anlagen eines ehemaligen Forsthauses sowie 
deren Freiflächen, dessen aktuelle sowie geplante Nutzungen nicht mehr unter die 
Privilegierung nach § 35 Abs. 1 BauGB fallen.  

13. 

14. 

15. 

16. 
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Die bestehenden Gebäude wurden bereits vor 2020 zu Wohnzwecken genutzt, wo-
hingegen es sich bei den Grün- und Freiflächen um eine extensiv genutzte Wiese 
(Mähwiese) handelte. Ab 2020 wurden die Freiflächen als Pferdekoppel genutzt und 
durch den Auf- und Abtrag von Erdmassen und den Einbau von Fremdmaterial zur 
Befestigung der Böden überformt. Bereits im Bestand findet keine forstwirtschaftliche 
oder landwirtschaftliche Nutzung der Flächen statt. Nunmehr ist beabsichtigt, die 
bestehenden baulichen Anlagen des ehemaligen Forsthauses als Bed & Breakfast-
Hotel mit gastronomischem Angebot und Reittierhaltung, mit insgesamt fünf Gäste-
zimmern und einer für den Betriebsablauf notwendigen Mitarbeiterwohnung, zu nut-
zen. Ungeachtet dessen kann die gegenwärtige sowie beabsichtigte Nutzung als 
außenbereichsverträglich eingestuft werden, da es sich um einen bereits etablierten 
und erschlossenen Standort handelt und von den Nutzungsformen keine immissi-
onsschutzrechtlichen Konfliktsituationen zu erwarten sind. Im Rahmen der geplanten 
Umnutzung sind als bauliche Maßnahmen gegenwärtig der Bau von fünf Pferdebo-
xen, auf den Freiflächen eine ca. 540 m² große, mit Schotterrasen befestigte Bewe-
gungsfläche für die Pferde, fünf lediglich durch Weidezäune abgegrenzte temporäre 
Abstellmöglichkeiten für Pferde, das Aufstellen von Bienenkästen und die Anpflan-
zung von Obstbäumen geplant. Darüber hinaus sollen die südlich gelegenen Freiflä-
chen wieder als extensive Grünfläche hergestellt werden. 
 
Mit der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen auf Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung i.S.d. § 35 Abs. 2 BauGB die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Umsetzung des geplanten Vorhabens geschaffen werden, um so eine 
zeitgemäße Nutzbarkeit der Liegenschaften und damit die langfristige Instandhaltung 
der denkmalschutzrechtlich geschützten Bausubstanz zu sichern. Da die Umnutzung 
darüber hinaus der Förderung des Angebotes an naturnahem Tourismus in der Stadt 
Rauschenberg dient, sprechen insgesamt ausreichend gewichtige Allgemeinwohlbe-
lange der örtlichen Gemeinschaft für die Umsetzung der vorliegenden Bauleitplanung 
als bauplanungsrechtliche Voraussetzung des konkreten Vorhabens. Somit kann 
dem Planerfordernis i.S.d. § 1 Abs. 3 BauGB entsprochen werden. Auch kann beim 
vorliegenden Vorhaben von einem städtebaulichen Einzelfall ausgegangen werden, 
wodurch sich aus der Umsetzung des Vorhabens nicht unmittelbar die Entstehung, 
Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung sowie eine dahingehende Be-
einträchtigung der öffentlichen Belange gemäß § 35 Abs. 2 BauGB ableiten lässt. 
 

17. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (07.12.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Bürger 1 (17.12.2020) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Stadt Rauschenberg 
hält jedoch nach Abwägung aller Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB an der Pla-
nung weiterhin fest. 
 
Im Bereich des außenliegenden Anwesens des ehemaligen Forsthauses südlich der 
Landesstraße L 3077 sowie angrenzend zur Straße Am Elbesberg sind Nutzungsän-
derungen geplant, die nicht mehr unter die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 BauGB 
fallen und somit bauordnungsrechtlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht genehmi-
gungsfähig sind. Gleichwohl ist die beabsichtigte Nutzung als Bed & Breakfast-Hotel 
mit gastronomischem Angebot und Reittierhaltung, mit insgesamt fünf Gästezimmern 
und einer für den Betriebsablauf notwendigen Mitarbeiterwohnung, am konkreten 
Standort als außenbereichsverträglich einzustufen. Die bestehenden Gebäude wur-
den bereits vor 2020 zu Wohnzwecken genutzt, wohingegen es sich bei den Grün- 
und Freiflächen um eine extensiv genutzte Wiese (Mähwiese) handelte. Ab 2020 
wurden die Freiflächen als Pferdekoppel genutzt und durch den Auf- und Abtrag von 
Erdmassen und den Einbau von Fremdmaterial zur Befestigung der Böden über-
formt. Bereits im Bestand findet daher keine forstwirtschaftliche oder landwirtschaftli-
che Nutzung der Flächen statt. Nunmehr ist beabsichtigt, die bestehenden baulichen 
Anlagen des ehemaligen Forsthauses als Bed & Breakfast-Hotel mit gastronomi-
schem Angebot und Reittierhaltung, mit insgesamt fünf Gästezimmern und einer für 
den Betriebsablauf notwendigen Mitarbeiterwohnung, zu nutzen. Ungeachtet dessen 
kann die gegenwärtige sowie beabsichtigte Nutzung als außenbereichsverträglich 
eingestuft werden, da es sich um einen bereits etablierten und erschlossenen Stand-
ort handelt und von den Nutzungsformen keine immissionsschutzrechtlichen Kon-
fliktsituationen zu erwarten sind. Im Rahmen der geplanten Umnutzung sind als 
bauliche Maßnahmen gegenwärtig der Bau von fünf Pferdeboxen, auf den Freiflä-
chen eine ca. 540 m² große mit Schotterrasen befestigte Bewegungsfläche für die 
Pferde, fünf lediglich durch Weidezäune abgegrenzte temporäre Abstellmöglichkei-
ten für Pferde, das Aufstellen von Bienenkästen und die Anpflanzung von Obstbäu-
men geplant.  

1. 

2. 
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Darüber hinaus sollen die südlich gelegenen Freiflächen wieder als extensive Grün-
fläche hergestellt werden. 
 
Mit der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen auf Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Umsetzung des geplanten Vorhabens geschaffen werden, um 
so eine zeitgemäße Nutzbarkeit der Liegenschaften und damit die langfristige In-
standhaltung der denkmalschutzrechtlich geschützten Bausubstanz zu sichern. Da 
die Umnutzung darüber hinaus der Förderung des Angebotes an naturnahem Tou-
rismus in der Stadt Rauschenberg dient, sprechen insgesamt ausreichend gewichti-
ge Allgemeinwohlbelange der örtlichen Gemeinschaft für die Umsetzung der vorlie-
genden Bauleitplanung als bauplanungsrechtliche Voraussetzung des konkreten 
Vorhabens. 
 
Gleichwohl wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung durch die Fachbereiche 
Bauen, Wasser- und Naturschutz des Kreisausschusses des Landkreises Marburg-
Biedenkopf sowie auch seitens der Oberen Forstbehörde des Regierungspräsidiums 
Gießen verschiedene Anregungen und Hinweise hinsichtlich der Betroffenheit der 
forst-, naturschutz-, artenschutz- und wasserrechtlichen Belange, insbesondere im 
Kontext der bereits stattgefundenen Eingriffe, sowie hinsichtlich der Legalisierbarkeit 
der bereits durchgeführten Baumaßnahmen im Bereich des Flurstückes 1/3 (v.a. 
Anpassung des Geländes durch großflächige Bodenauffüllungen mittels der Vertei-
lung des Bodenaushubes aus dem Bereich der geplanten Pferdeboxen) geäußert. 
Zwischenzeitlich erfolgte jedoch die Abstimmung einer sachgerechten Vorgehens-
weise zur Schaffung zunächst der planungsrechtlichen und daraufhin auch der bau-
ordnungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umnutzung des ehemaligen Forsthau-
ses und der angrenzenden Grünflächen. 
 
Im Ergebnis wurde die Darstellung von Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung 
Beherbergungsbetrieb mit Reittierhaltung bereits zum Entwurf der Flächennutzungs-
plan-Änderung ausgehend von der südlichen Grundstücksgrenze um rd. 33 m zu-
rückgenommen. Zulasten der bisherigen Darstellungen des rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplanes werden für diesen Bereich die Flächen, entsprechend der forst-
rechtlichen Einordnung, als Wald dargestellt. Die Flächen der südlichen Bereiche 
werden wieder vollständig als extensive Grünflächen hergestellt.  
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Die geplante Schaffung von temporären Abstellmöglichkeiten für Pferde, die lediglich 
durch Weidezäune abgegrenzt werden, sowie die Anpflanzung von Obstbäumen im 
Bereich südlich des ehemaligen Forsthauses wurde als naturschutzrechtlich vertret-
bar eingestuft. 
 
Aufgrund des bereits stattgefundenen Eingriffs wurde der Umweltbericht bereits zum 
Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung durch eine naturschutzrechtliche Be-
trachtung des Voreingriffszustandes ergänzt. Als Grundlage wurden ältere Luftbilder 
sowie Fotos genutzt und zum Vergleich auch die Grünflächen im unmittelbaren Um-
feld des Plangebietes herangezogen. Bei der ehemals vorhandenen Wiese handelte 
es sich nach Aussage der Behörden grundsätzlich um eine extensiv genutzte Wiese 
(Mähwiese), die vorrangehend nicht der Pferdenutzung unterlag. Entsprechend der 
angestrebten Anwendung des § 35 Abs. 2 BauGB wird der naturschutzrechtliche 
Ausgleich einschließlich der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung abschließend im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auf Ebene des Bauantrages geregelt. 
Ferner wurde der Umweltbericht auch bereits durch eine artenschutzrechtliche Be-
trachtung des Voreingriffszustand ergänzt. 
 
Um eine Eutrophierung der angrenzenden Gewässer auszuschließen, ist der durch 
die geplante Pferdehaltung/-unterbringung entstehende Pferdemist in einem Contai-
ner zu sammeln und sachgerecht zu entsorgen. Zudem ist vor Beginn weiterer Bau-
maßnahmen zum Schutz der angrenzenden Waldflächen entlang der westlichen 
Grundstücksgrenzen der Flurstücke 1/1 und 1/3 ein Bauzaun zu errichten. 
 
Schließlich handelt es sich bei dem Flurstück 1/3, Flur 31, Gemarkung Rauschen-
berg, um eine Waldwiese und somit um Wald im Sinne des Hessischen Waldgeset-
zes. Durch die in diesem Bereich stattgefundenen Eingriffe liegt aktuell bereits forst-
rechtlich eine Waldumwandlung vor. Nach Feststellung der Flächennutzungsplan-
Änderung und damit im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens 
auf der Bauantragsebene wurde durch die Untere Forstbehörde, unter Vorbehalt der 
noch einzuholenden Zustimmung der Oberen Forstbehörde des Regierungspräsidi-
ums Gießen, jedoch eine nachträgliche Genehmigung zur Waldumwandlung für die 
Flächen des Plangebietes grundsätzlich in Aussicht gestellt. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
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HessenForst, Forstamt Burgwald (22.10.2021) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf (22.11.2021) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weitergehenden 
Berücksichtigung durch den Bauherrn in die Begründung zur Flächennut-
zungsplan-Änderung aufgenommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 

1. 

2. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 



35. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Am Elbesberg“      Seite 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Gießen (16.11.2021) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

1. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In den Planunterlagen zur Flächennutzungsplan-Änderung sind bereits entsprechen-
de Hinweise auf die Lage des Plangebietes innerhalb der Trinkwasserschutzzone 
IIIB sowie auf die entsprechende Schutzgebietsverordnung enthalten. Auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus grundsätzlich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 

Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus grundsätzlich 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weitergehenden 
Berücksichtigung durch den Bauherrn in die Begründung zur Flächennut-
zungsplan-Änderung aufgenommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 

6. 

7. 
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Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
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Zu 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

Zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

9. 

10. 

11. 

12. 
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Zu 13: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

Zu 14: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

13. 

14. 


